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 Veröffentlicht am 15.01.2008

Norm

SMG §35, §38 Abs1

StGB §49

Rechtssatz

1.) Die Probezeit nach § 35 SMG wird durch Zeiten, in denen der Beschuldigte behördlich angehalten wurde, nicht

verlängert.

2.) Der Anwendungsbereich des § 49 StGB ist auf Probezeiten bei der bedingten Nachsicht von Strafen und

vorbeugenden Maßnahmen sowie bei der bedingten Entlassung aus solchen beschränkt.
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